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222 Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die Ausführung des 

Schülerförderungsgesetzes 

Vom 20. Juni 1988 

Auf Grund der §§ 5 und 7 Abs. 2 des Schülerförderungsge
setzes vom 20. Juni 1984 (Amtsbl. S. 661) verordnet der 
Minister für Kultus, Bildung und Wissenschaft im Einver
nehmen mit dem Minister der Finanzen: 

Artikel I 

Die Verordnung über die Ausführung des Schülerförde
rungsgesetzes vom 10. Juli 1984 (Amtsbl. S. 693), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 20. Juni 1987 (Amtsbl. S. 
970) wird wie folgt geändert: 

I. § 6 entfällt. 

2. § 7 erhält folgende Fassung: 

"Die durchschnittlichen Schulbuchkosten für die einzel
nen Schulformen, Schultypen und Klassenstufen wer
den wie folgt festgesetzt: 
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Artikel II 

Diese Verordnung tritt am I. August 1988 in Kraft. 

Saarbrücken, den 20. Juni 1988 

Der Minister 
für Kultus, Bildung und Wissenschaft 

Prof. Dr. Breitenbach 

238 Verordnung 
über das Naturschutzgebiet Leitersweiler Buchen - Tiefeu

bachtal - Osterwiesen 

Vom 20. September 1988 

Auf Grund des § 19 des Gesetzes über den Schutz der 
Natur und die Pflege der Landschaft (Saarländisches 
Naturschutzgesetz- SNG) vom 31. Januar 1979 (Amtsbl. 
Seite 147), geändert durch Gesetz vom 8. April 1987 
(Amtsbl. Seite 569), verordnet der Minister für Umwelt -
Oberste Naturschutzbehörde -: 

§ I 

Bestimmung 

Das in § 2 näher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutz
gebiet bestimmt. Es trägt die Bezeichnung "Naturschutzge
biet Leitersweiler Buchen - Tiefenbachtal - Osterwie
sen". 

§ 2 

Schutzgegenstand 

(I) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von ca. 110 ha. 
Es umfaßt nach dem Stand vom 20. September 1988 in der 
Kreisstadt St. Wendel, 

Gemarkung Leitersweiler 

Flur II, die Flurstücke Nr. 1-8, 9/1-9/6, 10/1-10/3, 
11/1, 11/2, 12/2-12/5, 13/1-13/5, 14/1-14/9, 16/2, 
17, 18/1, 42, 43, 45, 47 und 48 sowie Teile der Flurstücke 
Nr. 29, 32, 40, 41, 46, 49 und 52, 

Flur 10, die Flurstücke Nr. 42-68, 79-82 sowie Teile der 
Flurstücke Nr. 69, 72, 77 und 78, 

Gemarkung Niederkirchen 

Flur 8, die Flurstücke Nr. I, 212, 4-14, 67-70 und 95 
sowie ein Teil des Flurstückes Nr. 66, 

Flur 7, die Flurstücke Nr. II, 12, 13/3, 13/4, 16, 17, 1812", 
19/3, 19/5, 14/1, 20- 33, 

Flur 6, die Flurstücke Nr. 120, 121, 116/1 und 115 sowie 
ein Teil des Flurstückes Nr. 123, 

Flur 5, die Flurstücke Nr. 55 - 57 sowie Teile der 
Flurstücke Nr. 33/1 und 53/1, 

Gemarkung Saal 

Flur 7, die Flurstücke Nr. 38/ I, 48, 49 und 45/ I sowie ein 
Teil des Flurstückes Nr. 24, 

Flur 6, die Flurstücke Nr. 2-7, 10/ I, 10/2, 19, 20/ I, 2012, 
21-25 sowie Teile der Flurstücke Nr. I und 9, 

Flur 5, die Flurstücke Nr. 136-141, 142/4 und 143 sowie 
ein Teil des Flurstückes Nr. 2, 

Gemarkung Marth 

Flur 8, die Flurstücke Nr. 1-3, 

Gemarkung Hoof 

Flur 9, die Flurstücke Nr. 4380, 4381/4, 4381/3, 4381/112, 
4382/ I, 438212 und 4383 sowie Teile der Flurstücke Nr. 
438412 und 3237/1, 

Gemarkung Werschweiler 

Flur 8, die Flurstücke Nr. 2-5, 14-26, 58, 71, 73, 60 und 
61, 

Flur 7, die Flurstücke Nr. 6, 7, 94 sowie ein Teil des 
Flurstückes Nr. 93. 

(2) Das Naturschutzgebiet ist in dem anliegenden Karten
ausschnitt gekennzeichnet sowie in den Katasterkarten 
Maßstab I : 1 000 mit roter Randsignatur dargestellt. Die 
Katasterkarten werden beim Minister für Umwelt - Ober
ste Naturschutzbehörde -, Hardenbergstraße 8-, 6600 
Saarbrücken, archivmäßig verwahrt. Eine zweite Ausferti
gung befindet sich bei der Unteren Naturschutzbehörde 
beim Landrat in St. Wendel, Mommstraße 25, 6690 St. 
Wendel. Die Karten können bei den genannten Behörden 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen wer
den. 

(3) Das Naturschutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
und, soweit zum Erkennen des Grenzverlaufes im Gelände 
erforderlich, entlang des Grenzverlaufes durch Aufstellung 
des amtlichen Schildes "Naturschutzgebiet" gekennzeich
net. 

§ 3 

Schutzzweck 

Schutzzweck ist die Erhaltung, Förderung und Entwicklung 
eines für den Naturraum Nordpfälzer Bergland typischen 
Bachlaufes mit den dazugehörigen Quellgebieten, Talhän
gen und Zuflüssen sowie eines Auenabschnittes der Oster 
mit naturnahen Bereichen und gestalteten Biotopen. Die 
großenteils noch wenig gestörten Lebensgemeinschaften 
weisen eine hohe Dichte an Tieren und Pflanzen, darunter 
auch zahlreiche seltene und gefährdete Arten, auf. 

§ 4 

Verbote 

(I) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verbo
ten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Verände
rung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile, zu einer 
nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträchtigung der 
Objekte der wissenschaftlichen Forschung und Lehre füh
ren können. 

(2) Im Bereich des Naturschutzgebietes ist insbesondere 
verboten, 

I. bauliche Anlagen zu errichten, auch solche, die keiner 
Baugenehmigung oder Bauanzeige bedürfen; 

2. Straßen, Wege oder Leitungen zu bauen sowie Anla
gen dieser Art zu verändern; 

3. Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Gra
bungen vorzunehmen, Schutt oder Bodenbestandteile 
einzubringen oder die Bodengestalt auf andere Weise 
zu verändern oder zu beschädigen; 

4. Veränderungen an den bestehenden Gewässern vorzu
nehmen; 

g.schommer
Rechteck

g.schommer
Rechteck



1008 Amtsblatt des Saarlandes vom 20. Oktober 1988 

5. das Ein- oder Ableiten von Oberflächen- oder Grund
wasser einschließlich Dränagen; auch wenn diese 
Arbeiten weder einer Genehmigung noch einer Anzei
ge bedürfen; 

6. Brach- und Grünland umzubrechen; 

7. das Weiden von Vieh; 

8. die Verwendung von Düngemitteln (einschließlich 
organischer); 

9. Herbizide, Insektizide, Fungizide oder andere chemi-
sche Mittel sowie Klärschlamm einzubringen; 

10. das Abbrennen; 

11. Aufforstungen oder Anpflanzungen vorzunehmen; 

12. Laubwald flächenhaft zu nutzen; 

13. Pflanzen oder Tiere einzubringen; 

14. Pflanzen zu entfernen oder in anderer Weise zu schä
digen; 

15. nicht jagdbare wildlebende Tiere mutwillig zu beunru
higen, zu fangen oder zu töten sowie Puppen, Larven, 
Eier oder Brut- und Wohnstätten solcher Tiere fortzu
nehmen oder zu beschädigen; 

16. zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, zu lagern, zu 
lärmen, Feuer anzumachen, Wagen und Krafträder zu 
parken, Abfälle wegzuwerfen oder das Schutzgebiet 
auf andere Weise zu beeinträchtigen; 

17. zu baden und die Wasserflächen mit Booten aller Art 
zu befahren; 

18. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht 
auf den Schutz des Gebietes hinweisen; 

19. das Betreten außerhalb der Wege sowie das Laufenlas
sen von Hunden. 

§ 5 

Anzeigepflicht 

Änderungen der Eigentums-, Besitz- und Nutzungsverhält
nisse sind der Obersten Naturschutzbehörde anzuzeigen. 

§ 6 

Zulässige Handlungen 

Entgegen § 4 Abs. 2 bleiben zulässig 

1. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bodennutzung 
im bisherigen Umfang mit folgenden Maßgaben: 

Es erfolgt keine Düngung und keine Behandlung 
mit Pflanzenschutzmitteln. 

In standortgerechten Beständen kann die Entwick
lung der natürlichen Waldgesellschaft des Standor
tes durch natürliche Verjüngung gefördert werden. 

In standortgerechten Beständen erfolgt die Nutzung 
kleinflächig,.im Uferbereich von Gewässern einzel
stammweise. 

Nichtstandortgerechte Bestände können flächig ge
erntet werden; auf diesen Flächen darf zur Auffor
stung die natürliche Waldgesellschaft des Standor
tes künstlich begründet werden. 

2. die sonstige bisher rechtmäßig ausgeübte Nutzung der 
Grundstücke, Gewässer und Wege (einschließlich der 
Jagd) sowie der rechtmäßig bestehenden Einrichtungen 
in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang, soweit 

dies dem Schutzzweck nicht zuwiderläuft. Dies gilt 
auch für die erforderliche Unterhaltung und Instandset
zung rechtmäßig bestehender Einrichtungen und bauli
cher Anlagen; erforderliche Arbeiten dürfen mit Rück
sicht auf die Brut- und Laichzeit nicht ohne zwingenden 
Grund in der Zeit vom 15. Februar bis 30. September 
durchgeführt werden. 

3. Schutz- und Pflegemaßnahmen, die von der Obersten 
Naturschutzbehörde oder den von ihr beauftragten 
Stellen angeordnet oder zugelassen werden. 

§ 7 

Schutz- und Pflegemaßnahmen 

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann im Einzelfall 
eine nach § 6 zulässige Handlung für unzulässig erklären, 
wenn diese den Schutzzweck gefährdet. 

(2) Die Oberste Naturschutzbehörde kann Schutz- und 
Pflegemaßnahmen anordnen, wenn die Wahrung des 
Schutzzweckes dies erfordert. 

§ 8 

Befreiung 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann von der 
Obersten Naturschutzbehörde auf Antrag Befreiung erteilt 
werden, wenn die in § 34 Abs. 2 des Saarländischen 
Naturschutzgesetzes genannten Voraussetzungen erfüllt 
sind. 

§ 9 

Beseitigung von Beeinträchtigungen 

Bei Inkrafttreten dieser Verordnung vorhandene Beein
trächtigungen des Schutzzweckes sind auf Anordnung der 
Obersten Naturschutzbehörde zu beseitigen, sofern die 
Beseitigung zurnutbar ist. 

§10 

Duldungpflicht 

Die Eigentümer von Flurstücken innerhalb des Natur
schutzgebietes haben zu dulden, daß in der Liegenschafts
kataster der Hinweis "Naturschutzgebiet" aufgenommen 
wird. 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 38 Abs. I Nr. 9 Saarländi
sches Naturschutzgesetz handelt, wer in dem Naturschutz
gebiet vorsätzlich oder fahrlässig eine der in § 4 dieser 
Verordnung verbotenen Handlungen vornimmt. 

§ 12 

In krafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im 
Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. 

Saarbrücken, den 20. September 1988 

Der Minister für Umwelt 
- Oberste Naturschutzbehörde -

Leinen 
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Der Minister für Inneres und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz
Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur
Commerçon

Verordnungen

49 Verordnung  
 über das Naturschutzgebiet „Ostertal“ 
 N 6509-301

Vom 1. Februar 2017

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, § 23 
und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils 
geltenden Fassung verordnet das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz:

Präambel
Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.
Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.
Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten. Der Betrachtungs- und Beur-
teilungszeitraum begann dabei jeweils mit der Aner-
kennung eines Natura 2000-Gebietes durch die EU-
Kommission.
Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben 
die Aufgabe, durch eine verant wortliche Nutzung der 
Flächen dazu beizutragen, dass sich der ökologische 
Zustand nicht verschlechtert (Verschlechterungsver-
bot). Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes 
wird vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaf-

tung in der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhal-
tungsziele – Wie derherstellung und Entwicklung eines 
günstigen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie 
durch einen mit den Bewirtschaftern in gebiets- und 
bedarfsorientierten Nutzergesprächen abgestimmten 
Managementplan erreicht werden. Ein wirkungsvolles 
Gebietsmanagement ist für den erfolgreichen Schutz 
der Lebensräume und Arten unverzichtbar.
Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt. Die Europäische Union er-
öffnet durch die Verabschiedung der Agenda 2000 
finanzielle Möglichkeiten für landwirtschaftliche Be-
triebe, die durch eine naturschutzgerechte Wirtschafts-
weise auch in FFH- und Vogelschutzgebieten zur Er-
haltung von Lebensraumtypen und Arten beitragen. 
Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).
Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss. Dieser Bericht muss zudem die 
wichtigsten Ergebnisse des allgemeinen Monitorings 
beinhalten. Kommt ein Mitgliedsstaat seinen aus den 
europäischen Richtlinien er wachsenen Verpflichtun-
gen nicht nach, existiert ein EU-rechtliches Kontroll- 
und Sanktionsinstrumentarium in Form von Beschwer-
de- und Vertragsverletzungsverfahren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Größe von ca. 467 ha wird zum Naturschutzgebiet 
erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutzgebiet 
„Ostertal“ (N 6509-301) und ist Teil des Netzes Natura 
2000 (§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) als Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.07.1992 S. 7) 
und als Europäisches Vogelschutz gebiet gemäß der 
Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 über die Er-
haltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 
26. Januar 2010 S. 7) in der jeweils geltenden Fassung.
Das Schutzgebiet liegt im nordwestlichen Saarland 
zwischen den Ortslagen von Neunkirchen-Wiebels-
kirchen im Süden sowie Freisen-Haupersweiler und 
Freisen-Grügelborn im Norden. Es umfasst die Täler 
der Oster und ihrer Nebenbäche sowie der Blies bei 
Wiebelskirchen.
(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1 : 2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, die ebenfalls 
Bestandteil dieser Verordnung sind, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
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nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Obers-
te Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Eine 
weitere Ausfertigung befindet sich bei den Städten 
St. Wendel, Ottweiler und Neunkirchen und der Ge-
meinde Freisen. Verordnungstext und Karten können 
bei den genannten Stellen eingesehen werden.
(3) In den Detailkarten werden, soweit dies für die An-
wendbarkeit nachfolgender Regelungen erforderlich 
ist, die Lebensraumtypen und deren Erhaltungszustän-
de nach Anhang I und Artvorkommen nach Anhang II 
der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.
(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen durch 
das Schild „Naturschutzge biet“ gekennzeichnet, des-
sen Aufstellung und Bestand die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten von Grundstücken zu dulden haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
haltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernet-
zung, der prioritären Lebensraumtypen
9180  Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion
91E0  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxi-

nus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae),

der Lebensraumtypen:
3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit 

Vegetation des Ranunculion fluitantis und 
des Callitrichio-Batrachion

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren 
und montanen bis alpinen Stufe,

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis)

8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-
Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion 
dillenii

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulu-Fagetum)
9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer 

Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Car-
pinion betuli, Stellario-Carpinetum),

der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie und ihrer 
Lebensräume:
1096 Bachneunauge (Lampetra planeri)
1134 Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
1163 Groppe (Cottus gobio)
1060 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glau-

copsyche nausithous )
1337 Biber (Castor fiber),
der Brut-, Rast- oder Zugvogelarten des Anhangs I der 
Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume:
A030 Schwarzstorch (Ciconia nigra)
A031 Weißstorch (Ciconia ciconia)
A073 Schwarzmilan (Milvus migrans)
A074 Rotmilan (Milvus milvus)

A229 Eisvogel (Alcedo atthis)
A236 Schwarzspecht (Dryocopus martius)
A238 Mittelspecht (Dendrocopos medius)
A338 Neuntöter (Lanius collurio),
und der gefährdeten Zugvogelarten nach Artikel 4 Ab-
satz 2 der Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume
A212 Kuckuck (Cuculus canorus)
A275  Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
A337  Pirol (Oriolus oriolus)
Schutzzweck ist zudem die Erhaltung und Entwick-
lung der Gewässerläufe und Auen der Oster und ihrer 
Zuflüsse mit Quellgebieten, Talhängen und naturnahen 
Auenabschnitten einschließlich der Lebensgemein-
schaften, u. a. Großseggenriede, seggen- und binsen-
reiche Nasswiesen, Röhrichte und Erlen-Weidensäume 
und der dort lebenden standorttypischen, teils seltenen 
Arten wie Haarstrang-Wasserfenchel (Oenanthe peuce-
danifolia) und Wasser-Ampfer (Rumex aquaticus).

§ 3 
Zulässige Handlungen und Nutzungen

(1) Im gesamten Schutzgebiet sind unbeschadet ander-
weitiger Rechtsvorschriften oder erforderlicher Zulas-
sungen, soweit der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird, folgende Nutzungen und Handlungen zulässig:
1. landwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-

tung des § 3 Absatz 2 und des § 4 Absätze 1 und 
2 und zu diesem Zweck auch das Ausbringen von 
Pflanzen oder Tieren,

2. Beweidung unter Beachtung des § 3 Absatz 2 und 
des § 4 Absätze 1 und 2,

3. Ersatzpflanzungen abgängiger Obstbäume,
4. Anpflanzungen mit Obstbäumen, ausgenommen 

auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Magere 
Flachland-Mähwiesen (Erhaltungszustand A); 
auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Mage-
re Flachland-Mähwiesen (Erhaltungszustand B 
und C) ist bei Neuanpflanzungen ein Pflanzab-
stand von mindestens 15 x 15 m einzuhalten,

5. forstwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-
tung des § 3 Absätze 2 und 3 und des § 4 Absätze 1 
und 2,

6. Jagd und zu diesem Zweck auch die Errichtung 
von an die Landschaft angepassten Hochsitzen in 
einfacher Holzbauweise sowie die Unterhaltung 
bestehender Jagdschneisen und Wildäcker, die An-
lage von Jagdschneisen auf Flächen ohne Lebens-
raumtypen und auf Flächen mit Lebensraumtypen, 
soweit der günstige Erhaltungszustand nicht beein-
trächtigt wird,

7. Freilauf von Hunden, sofern es sich um Hütehun-
de im Rahmen der Weideführung oder um Dienst-
hunde im Einsatz, soweit erforderlich, handelt; 
darüber hinaus auf bestehenden Wegen Freilauf 
von Hunden in Sichtweite und im tatsächlichen 
Einwirkungsbereich der Halter oder Aufsichtsper-
sonen und Freilauf von Jagdhunden im jagdlichen 
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 1096 Bachneunauge (Lampetra planeri),

 1134  Bitterling (Rhodeus amarus),

 1163 Groppe (Cottus gobio)

 a) Schwimm- und Tauchblattpflanzen zu mähen 
oder zu entfernen,

 b) wasserwirtschaftliche oder wasserbauliche 
Maßnahmen durchzuführen, auch solche, die 
keiner Anzeige oder Genehmigung bedürfen.

§ 5 
Managementplan, Schutz- und Pflegemaßnahmen

(1) Konkrete flächenbezogene Aussagen zu Artvor-
kommen und deren Habitatstruktu ren sowie zur Be-
wirtschaftung erfolgen in Managementplänen, die von 
der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr be-
auftragten Stelle erstellt werden. Auf bewirt schafteten 
Flächen erfolgt die Aufstellung nach Anhörung der 
Nutzungsberechtigten.

Auf Staatswaldflächen erfolgt die Erstellung der Ma-
nagementpläne bzw. Teilen der Managementpläne 
durch den SaarForst Landesbetrieb im Einvernehmen 
mit der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr 
beauftragten Stelle. Im Bereich der Zweckverbände für 
die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten er-
folgt die Erstellung der Managementpläne im Beneh-
men mit den Zweckverbänden und dem Bundesamt für 
Naturschutz.

(2) Der Managementplan stellt darüber hinaus freiwil-
lige weitergehende Maßnahmen und Nutzungen dar.

(3) Die jeweils geltende Fassung des Management-
plans ist durch die Oberste Naturschutzbehörde oder 
die von ihr beauftragte Stelle entsprechend zu kenn-
zeichnen und dauerhaft zu verwah ren.

(4) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in einem 
Managementplan nach Ab satz 3 enthalten sind, werden 
unter Aufsicht der Obersten Naturschutzbehörde oder 
der von ihr beauftragen Stelle durch diese oder in deren 
Auftrag, im Bereich des Staatswaldes auch durch den 
SaarForst Landesbetrieb und im Bereich der Zweck-
verbände für die Durchführung von Naturschutzgroß-
projekten auch durch die Zweckverbände durch geführt. 
Von einem Managementplan nach Absatz 3 abweichen-
de Pflege- und Ent wicklungsmaßnahmen bedürfen der 
vorherigen Zulassung durch die Oberste Naturschutz-
behörde oder der von ihr beauftragten Stelle. Bei Ver-
pachtung der im Eigentum der Städte und Ge meinden, 
Zweckverbände zur Durchführung von Naturschutz-
großprojekten, des Lan des oder des Bundes befindli-
chen Grundstücke und bei vertraglichen Vereinbarun-
gen zur Förderung der Nutzung sind die Vorgaben des 
Managementplans für die betroffene Fläche zu beach-
ten und in den Pachtvertrag aufzunehmen.

§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 

und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird. Für sonstige Maßnahmen 
geringen Umfanges kann die Oberste Naturschutzbe-
hörde Ausnahmen zulassen, wenn dadurch der Schutz-
zweck nicht beeinträchtigt wird. § 67 des Bundesnatur-
schutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgeset zes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes, sind 
die diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saar-
ländischen Naturschutzgesetzes anzuwenden.

(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhal tungszustandes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen tref fen, um die Erhaltung 
oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig tre-
ten die Verordnungen

über das Naturschutzgebiet „Leitersweiler Buchen – 
Tiefenbachtal – Osterwiesen“ vom 20. Oktober 1988 
(Amtsbl. S. 1077),

über das Naturschutzgebiet „Labachtal – Lauberberg-
hang“ vom 7. November 1994 (Amtsbl. S. 1670),

über das Naturschutzgebiet „Bliesaue bei Wiebels-
kirchen“ vom 10. November 2000 (Amtsbl. 2001 
S. 98)

und über das Naturschutzgebiet „Ostertal zwischen 
Herschweiler und Marth“ vom 8. Juli 2002 (Amtsbl. 
S. 1678) jeweils in der derzeit geltenden Fassung außer 
Kraft.

Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeichneten Flächen 
treten gleichzeitig die Verord nungen „Landschafts-
schutzgebiet im Landkreis St. Wendel“ (L 02.05.15, 
L 02.08.15, L 02.08.16, L 02.08.17) vom 12. Au-
gust 1976 (Amtsbl. S. 905) und „Verordnung über die 
Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Neunkirchen“ 
(L 4.03.04, L 4.06.09, L 4.06.10, L 4.06.11, L 4.06.12, 
L 4.06.14) vom 30. September 1988 (Amtsbl. S. 1063) 
in der jeweils geltenden Fassung außer Kraft.

Saarbrücken, den 1. Februar 2017

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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Anlage
zur Verordnung über das Naturschutz-
gebiet N 6509 - 301

vom 1. Februar 2017

Hinweis:
Topographische  Hintergrundkarte Maßstab 1:50000
Erfassungsmaßstab des Gebietes Maßstab 1:1000
(Daher kommt es zu Abweichungen in der Darstellung)
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